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treffenden Kirchenvermögens abhängig. Würden nun dieſe eiden Be
dingungen, beſonders die letztere nicht zutreffen, dann könnte offenbar
der fragliche Fahrbetrag nich geleiſtet und E müßte die mehrgenannte
Fahrgelegenheit, venn ſie die Gemeinde, Iun welcher die Kirchenviſitation
abgehalten werden ſoll, oder eventuell der Kirchenpatron nicht ſvei

big beſchaffen würde, entweder dem 3u viſitierenden Seelſorger,
ſo hart C

*7⁰ ihm auch ankommen würde, oder Bezirksvikär E
beigeſtellt werden. De Religionsfond oder eine andere vermögendere
I desſelben Patronate dürfte un einem ſolchen faum
mit Erfolg Iun Anſpruch genommen werden.

Königgrätz. —7 An Bry chta
Afg Nicht x ten kommt C(S vor, daß Soldaten,

welche Ende September oder Anfang Oktober aus dem aktiven Dienſte
nach H

Quſe zurückkehren, ſofort heiraten wollen. Ein ſolcher Bräutigam
braucht nach dem N 61 des Wehrgeſetzes keine beſondere Bewilligung
und Inn daher kopuliert werden.

Di CTL aber gewöhnlich Iu ſeinem ueuen Domizile ſich noch nicht
ſechs Wochen aufhält, entſteht die Frage, W EL eigentlich ur 96
aufgeboten werden ſoll

7*  Wo haben Sie gedient, u welcher Garniſon?“ pflegt der Seel  —
ſorger bei der Protokollaufnahme U fragen und ſchreibt dann eine
Präſentation dem Pfarramte de betreffenden Garniſonsortes oder
dem U Militärkaplan, ein 0  er In der betreffenden
Garniſon ſeinen Amtsſitz hat, und erſucht gewöhnlich Vornahme
des Aufgebotes und ſeinerzeitige Ausſtellung eines (gewöhnlich 0ffo
Verkündſcheines.

Dieſf Er Vorgang entſpricht den geſetzlichen Beſtimmungen nicht,
denn weder d Zivil⸗Pfarramt de

7⁰ Garniſonsortes, noch der dort
ſtationierte Militärkaplan In berechtigt, das Aufgebot vorzunehmen;
da

7⁰ Zivil⸗Pfarramt deswegen, weil der Soldat bi  D 3u ſeiner Ent
laſſung inter die Militär-Jurisdiktion gehörte, der Militärkaplan aber
deswegen, Cil jede Militärperſon un den Eheſachen dem jurisdiktions⸗
zuſtändigen Militärpfarrer, niemals aber dem Militärkaplan unterſteht.
Der betreffende Soldat, Nmd CL da oder dort gedien haben, gehörte
vor ſeiner Entlaſſung unter die Militärjurisdiktion und u den
Eheſachen Unter die Jurisdiktion des U Militärpfarramtes des
jenigen Korps, u deſſen Bereiche CEL garniſoniert ar. Nachdem nun

dieſem Verhältniſſe keine ſechs Wochen verſtrichen ſind, iſt El
bei ſeinem früheren zu)tändigen U Militärpfarramte aufzubieten
ohne Rückſicht darauf, ob u der Garniſon, Iu der er gedient hatte,
ein U Militärkaplan oder Kurat exponiert iſt oder nicht

Ein U Militär-Kurat hat manchmal da Recht, aufzubieten
und U kopulieren, nämlich die eigenen, ihm zugewieſenen Seelſorge—
angehörigen, B ihm durch ſeine Jurisdiktion eine eigene
„Cura animarum“ (ein S  —  pital, eine Militär-Erziehungsanſtalt, eine
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Bildungsanſtalt W.) gehört; Qher auch der Ite Militär⸗„Kurat“
Jum Unterſchiede vom rein exponierten Militärkaplan, Ohne beſondere
eigene Seel (Dienſtvorſchrif fät die Militär⸗Geiſtlichkeit 23,
3u

Im Jahre 190 verweigerte aber Iu einem ſpeziellen Falle
das U. Militärpfarramt die Verkündigung eines olchen Soldaten
mit der Motivierung, „daß der betreffende Reſerviſt nicht mehr der
Militär  —  2 ſondern uur der Ziviljurisdiktion unterſteht.“

m eine Norm dem Klerus n dieſer Angelegenheit 65  U
chaffen wandte ſich das hochwürdige biſchöfliche Konſiſtorium un

Entſcheidung (M das hochwürdigſte Feldvikariat, welches
folgende Antwort Tteilt Qt

NTF HXDH 651 1 der dienſthöflichen Mitteilung, daß die
Militärpfarrämter beauftragt wurden, Perſonen, we Iu die Reſerve
oder Iun die Landwehr überſetzt werden und ſich auf ihrem
Beſtimmungsorte noch ni ſech Wochen aufhalten, über Anſuchen
der Partei oder des zuſtändigen Seelſorgers U verkündigen und
über das vollzogene Aufgebot einen Verkündſchein auszufolgen.

V. U apo Feldvikariat Wien 26./10
Dr Koloman Belopotoczky

Biſchof, apof Feldvikar.
Die U Militärpfarrämter ſtellen dann nach dem Aufgebote

einen gebührenfreien aber geſtempelten Verkündſchein aus, der dem
Pfarramte der Brautleute GX 0f0 überſendet wird Es empfiehlt ſich
Qher unnötige Schreibereien 3u erſparen der Präſentation
glei einen K.-Stempel beizulegen und dem U Militärpfarramte
U überſenden.

Thereſienſtadt. o

ſef Pa  ba, Pfarrer
(Einige nicht unintereſſante Fragen aus em

Regularenrechte). Joſephus wi Nn einen Orden eintreten. ur
mehrere ahre hatte CT epileptiſche Anfälle, die MN der etzten Studienzeit
über fünf Vierteljahre ausblieben V  V  Oll Hoffnung auf vollſtändige Be
freiung von ſeiner traurigen Krankheit bittet CL Aufnahme un ein
Kloſter, die CL auch erhält. Während 27

—⁰

— Noviziates iſt von Epilepſie
keine ur 3u bemerken. Da der Novize ſich muſterhaft aufführte, wurde
EL 3u den einfachen Gelübden zugelaſſen. Nach einigen Woch ſtellte
ſich die alte Krankheit wieder ein, und nun fragt 5 ſich kann der
Kleriker Aus dieſem Grunde entlaſſen werden oder Ni 17

Alle Kanoniſten ſtimmen darin überein, daß nach Ablegung der
einfachen Gelübde der Profeſſus QAus einer justa 6 rationabilis

entlaſſen werden kann: Krankheit, die nach abgelegten Gelübden
eintritt, iſt keine ſolche Urſache. Wir werden Ni fehlgehen, venn
Ui da Hauptgewicht darauf legen, daß immer, von Krankheit
die Rede iſt, CS el „infirmitas DOSt Drofessionem vOtorum
simplicium superventa.“ 1e Epilepſie iſt un Unſerem Falle ſchon vor


